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Vernehmlassungsverfahren 

 

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten 

Übereinkommen der Vereinten Nationen zum Schutz aller Personen 
vor dem Verschwindenlassen vom 20. Dezember 2006 
Das Verschwindenlassen ist eine der schwersten Menschenrechtsverletzungen 
überhaupt, sowohl mit Blick auf die direkten Opfer als auch auf ihre Angehörigen. 
Mit dem Übereinkommen nimmt sich nun erstmals ein international verbindliches 
Vertragswerk dieser Thematik an, mit dem Ziel, das Verschwindenlassen umfassend 
zu bekämpfen. Das Hauptanliegen des Übereinkommens entspricht der Überzeu-
gung der Schweiz, dass alles getan werden muss, um dieses schwerwiegende 
Verbrechen zu verhindern. Die Schweiz hat daher aktiv an der Ausarbeitung des 
Übereinkommens mitgewirkt und hat dieses am 19. Januar 2011 unterzeichnet. Die 
Schweizer Rechtsordnung wird dem Hauptanliegen des Übereinkommens in weiten 
Teilen bereits gerecht. Für die innerstaatliche Umsetzung sind aber in einzelnen 
Bereichen legislatorische Änderungen notwendig. 

Datum der Eröffnung: 19. Dezember 2012 

Vernehmlassungsfrist: 8. April 2013 

Die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden bei: 
Direktion für Völkerrecht, Sektion Menschenrechte, Bundeshaus Nord, 3003 Bern 

Die Vernehmlassungsunterlagen sind elektronisch abrufbar unter: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html 

15. Januar 2013 Bundeskanzlei 

 


